
Der Vorsitzende Herr Ulrich Schneider nimmt gem. § 31 GO NW an der Abstimmung 
und Beratung zu diesem TOP nicht teil und nimmt im Zuhörerraum Platz. Er übergibt 
den Vorsitz für diesen Punkt an seinen Stellvertreter Herrn Rolf Kühr.  
 
Frau Krüger trägt vor, dass im Verfahren die Höhenlage des Erdgeschosscfußbodens 
näher beschrieben wird. 
 


